
      Birsstegweg 4, 4127 Birsfelden 

Taxen Haus Birsstegweg 2026, 01.01.2026 

Taxen Haus Birsstegweg 2026 
Die Tarifinformation liefert Ihnen eine Übersicht über die monatlichen Pauschalen der IFEG-Leistungen (Bundesgesetz über die Institutionen zur 
Förderung und Eingliederung von invaliden Personen) für Bewohnende mit Wohnsitz im Kanton Baselland (Pauschalen sind je nach Wohnsitz-
Kanton unterschiedlich). Die monatliche Pauschale wird jährlich neu in Absprache mit der Bildungs-, Kultur und Sportdirektion Kanton Basel-
Landschaft vertreten durch das AKJB festgelegt. 
 

Betreutes Wohnen  Betreute Tagesgestaltung 
IBB-Stufe Betreuungspauschale Objektpauschale* IBB-Stufe Betreuungspauschale Objektpauschale 
IBB 0 999.00 4'328.00 IBB 0 606.00 2'385.00 
IBB 1 2'997.00 4'328.00 IBB 1 1'817.00 2'385.00 
IBB 2 4'955.00 4'328.00 IBB 2 3'029.00 2'385.00 
IBB 3 6'933.00 4'328.00 IBB 3 4'241.00 2'385.00 
IBB 4 8'991.00 4'328.00 IBB 4 5'452.00 2'385.00 

 
Kostenbeteiligung:  
Bewohnende bezahlen die Objektpauschale(*) vom betreuten Wohnen zuzüglich Hilflosenentschädigung (sofern eine besteht). Der Anteil 
Wohnen beträgt im Haus Birsstegweg immer 100%.  
Die Verrechnung von Eintritts- und Austrittsmonaten für die Leistung „betreutes Wohnen mit Tagesgestaltung“ erfolgt mit einem Gewichtungs-
faktor gemäss der Formel:  

Kalendertag des letzten Aufenthaltstages – Kalendertag des ersten Aufenthaltstages+1 
30 

Rückerstattungen bei Abwesenheit:  
Pro Abwesenheitstag, Abwesenheiten sind z.B. Ferien, Spital- oder Rehabilitationsaufenthalte, wird dem Bewohnenden eine Entschädigung für  
nicht bezogene Leistungen „betreutes Wohnen mit Tagesgestaltung“ gewährt. Die Rückerstattung beträgt grundsätzlich für alle Bewohnenden 
CHF 30.- pro Abwesenheitstag. Als Abwesenheitstag gilt, wenn eine Benutzerin oder ein Benutzer während eines ganzen Kalendertages abwesend 
ist.  
 
Der Anteil Tagesgestaltung wird für Bewohnende individuell berechnet. Die ausgewiesenen Pauschalen (gelb hinterlegt) beziehen sich auf 100%. 
Diese werden beim Kostenübernahmegesuch an den Kanton auf das jeweilige Pensum umgerechnet.  
 


